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31.12.2024 31.12.2023
€ €

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte
und Werte 13.837.260,00 15.693.989,00

2. Geleistete Anzahlungen 346.404,46 94.208,86
14.183.664,46 15.788.197,86

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 6.259.775,27 635.025,27
2. Technische Anlagen und Maschinen 14.905.235,00 5.014.823,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.995.254,00 515.468,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.145.933,70 4.800.636,33

26.306.197,97 10.965.952,60

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 23.993.240,36 23.993.240,36
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 51.725.826,00 51.725.826,00

75.719.066,36 75.719.066,36
116.208.928,79 102.473.216,82

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 14.944.542,95 14.003.446,79
2. Unfertige Erzeugnisse 2.376.521,21 1.419.615,67
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 26.835.357,19 23.950.224,75
4. Geleistete Anzahlungen 9.099,55 0,00

44.165.520,90 39.373.287,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.019.200,15 4.785.203,38
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 67.016.332,84 125.056.659,60

(davon gegen Gesellschafter € 9.696.561,44; Vorjahr € 5.733.894,23)
3. Sonstige Vermögensgegenstände 7.440.977,64 5.270.050,39

79.476.510,63 135.111.913,37
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 12.048.985,71 22.845.069,38

135.691.017,24 197.330.269,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.103.223,53 334.557,75

254.003.169,56 300.138.044,53

COMPO GmbH, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva
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31.12.2024 31.12.2023
€ €

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 20.479.273,03 20.479.273,03
III. Gewinnvortrag 9.411.753,86 9.411.753,86

29.916.026,89 29.916.026,89
B. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 14.978.874,00 15.756.483,00
2. Steuerrückstellungen 906.799,23 2.769.595,04
3. Sonstige Rückstellungen 30.629.854,08 25.578.480,16

46.515.527,31 44.104.558,20
C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.294.442,34 18.845.689,14
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 141.658.517,98 203.179.783,21

(davon gegenüber Gesellschaftern € 12.792.715,81; Vorjahr € 60.594.901,58)
3. Sonstige Verbindlichkeiten 13.383.960,40 3.967.070,35

(davon aus Steuern € 293.711,27; Vorjahr € 307.507,32)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 6.591,15; Vorjahr € 4.244,46)

177.336.920,72 225.992.542,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten 234.694,64 124.916,74

254.003.169,56 300.138.044,53

Passiva
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2024 2023
€ €

1. Umsatzerlöse 222.225.227,82 203.733.067,05
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen 4.474.828,91 -4.695.281,42
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 789.616,66 291.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge 2.802.261,30 38.917.921,72

(davon aus der Währungsumrechnung € 102.370,85; Vorjahr € 47.810,33)
5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -94.348.895,44 -85.005.064,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -43.643.106,60 -32.223.089,21

6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -27.034.757,97 -23.549.914,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -5.846.511,69 -5.777.327,48

(davon für Altersversorgung € 736.966,09; Vorjahr € 1.017.615,04)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

und Sachanlagen -3.749.204,34 -3.807.463,30
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -51.777.177,00 -47.844.420,70

(davon aus der Währungsumrechnung € 129.176,84; Vorjahr € 162.047,29)
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen 3.342.692,48 20.096.546,07

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.426.530,12 7.556.047,43
(davon aus verbundenen Unternehmen € 9.728.770,49; Vorjahr € 7.058.647,11)

11. Aufwendungen aus Verlustübernahmen -1.441.498,87 0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.413.181,88 -5.764.439,34

(davon an verbundene Unternehmen € 6.139.663,81; Vorjahr € 5.369.084,15)
(davon aus der Aufzinsung € 215.793,41; Vorjahr € 270.564,14)

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 151.636,14 -1.233.856,38
14. Ergebnis nach Steuern 9.958.459,64 60.693.725,97
15. Sonstige Steuern -151.893,65 -98.824,39
16. Aufwendungen aus Gewinnabführung -9.806.565,99 -60.594.901,58
17. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 0,00 0,00

COMPO GmbH, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
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COMPO GmbH, Münster 

 

Anhang für das Geschäftsjahr 2024 

 

I. Allgemeine Hinweise 

 

Die COMPO GmbH mit Sitz in Münster ist beim Handelsregister B des Amtsgerichts 

Münster unter der Nummer HRB 13756 eingetragen.  

 

Die COMPO GmbH ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 eine große Kapitalgesell-

schaft im Sinne des § 267 HGB. Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungsle-

gungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der 

Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) unter Berücksichtigung des 

Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. 

 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB aufgestellt. 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 

Abs. 2 HGB aufgestellt.  

 

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetz-

lichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzu-

bringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Ge-

winn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, teilweise im Anhang auf-

geführt. 

 

Der Jahresabschluss wird unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. 

 

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren weitestgehend unverändert die nach-

folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgeblich. 
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Immaterielle Vermögensgegenstände 

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wer-

den mit den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig über die erwartete Nutzungs-

dauer von 5 bis 13 Jahren linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben. Soweit die 

beizulegenden Werte einzelner immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagever-

mögens ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzliche außerplanmäßige Abschrei-

bungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. 

 

Sachanlagen 

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten unter Berück-

sichtigung von Nebenkosten und Anschaffungskostenminderungen sowie - soweit ab-

nutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. 

 

Die Abschreibungssätze richten sich nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Diese 

beträgt überwiegend für Bauten 14 bis 33 Jahre, für technische Anlagen und Maschinen 

5 bis 20 Jahre, für andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 10 Jahre.  

 

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird handelsrechtlich die 

steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet, da dies der handelsrecht-

lich sachgerechten Nutzung der Gegenstände entspricht. Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die 

einer selbstständigen Nutzung fähig sind, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung 

oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst, wenn die Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für 

das einzelne Wirtschaftsgut € 800 nicht übersteigen. 

 

Bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschrei-

bungen vorgenommen. Sind die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung weg-

gefallen, erfolgt eine entsprechende Zuschreibung. 

 

Finanzanlagen 

Bei den Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaf-

fungskosten bzw., bei dauernder Wertminderung, zum niedrigen beizulegenden Werten 

angesetzt.  
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Ausleihungen werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei Anzeichen von 

dauernder Wertminderung erfolgt eine Abwertung auf den niedrigeren beizulegenden 

Wert.  

 

Vorräte 

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren sind zu Anschaffungskosten oder zu 

niedrigeren beizulegenden Werten bewertet. 

 

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet, wobei ne-

ben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sonderein-

zelkosten der Fertigung auch angemessene Teile der Fertigungs- und Materialgemein-

kosten sowie des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Ferti-

gung veranlasst ist, angemessene Teile der Verwaltungskosten sowie angemessene 

Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen 

und für betriebliche Altersversorgung in die Herstellungskosten einbezogen, soweit sie 

auf den auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.  

 

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher La-

gerdauer oder geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten 

ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. 

 

Geleistete Anzahlungen werden zum Nennwert angesetzt.  

 

Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte nicht siche-

rungsübereignet.  

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Bei 

Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden ange-

messene Einzelwertberichtigungen vorgenommen; uneinbringliche Forderungen wer-

den abgeschrieben. 

 

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am 

Bilanzstichtag angesetzt. 
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Rechnungsabgrenzungsposten 

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag ange-

setzt, sofern sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Tag darstellen. 

Rechnungsabgrenzungsposten für Finanzierungskosten werden entsprechend der Lauf-

zeit ratierlich aufgelöst.  

 

Eigenkapital 

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.  

 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden unter Anwen-

dung versicherungsmathematischer Grundsätze auf Basis der “Richttafeln 2018 G“ von 

Prof. Dr. Klaus Heubeck nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected-Unit-Cre-

dit-Method) ermittelt. Die Abzinsung der Rückstellung erfolgt gemäß Rückstellungsab-

zinsungsverordnung (RückAbzinsV) nach der Vereinfachungsregel mit dem durch-

schnittlichen Marktzinssatz für eine angenommene Restlaufzeit von 15 Jahren. Zum 31. 

Dezember 2024 wurden die Pensionsrückstellungen unter Zugrundelegung des von der 

Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen durchschnittlichen Marktzinssatzes der 

vergangenen zehn Jahre von 1,90 % (Vorjahr 1,82 %) diskontiert. Der Unterschiedsbe-

trag zwischen der bilanzierten Pensionsrückstellung und der Bewertung mit einem 

durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre von 1,96 % (Vor-

jahr 1,74 %) beläuft sich auf T€ -95 (Vorjahr T€ 141) und unterliegt gem. 

§ 253 Abs. 6 Satz 2 HGB einer Ausschüttungssperre, jedoch nicht einer Abführungs-

sperre aufgrund der ordnungsgemäßen Durchführung des Ergebnisabführungsvertrags. 

Für erwartete Renten- und Einkommenssteigerungen wurde ein Trend von 2,00 % (Vor-

jahr 2,00 %) bzw. 3,00 % (Vorjahr 3,00 %) zugrunde gelegt. Für die Fluktuationswahr-

scheinlichkeit wird der Heubeck-Standard verwendet.  

 

Mit der Gesamtbetriebsvereinbarung zur Neuordnung und Vereinheitlichung der betrieb-

lichen Altersvorsorge vom 28. März 2013 wurde eine neue Altersvorsorgevereinbarung 

abgeschlossen. Die Mitarbeiter erhalten ab dem 1. Oktober 2012 eine durch eine rück-

gedeckte Unterstützungskasse beitragsorientierte Leistungszusage. Die verpfändeten 

Rückdeckungsversicherungen stellen Deckungsvermögen i.S.d. §  246  Abs.  2  Satz  2 

Halbsatz  1  HGB dar und sind gemäß §  253  Abs.  1  Satz  4  HGB mit dem beizulegen-

den Zeitwert zu bewerten. Gemäß §  246  Abs.  2  Satz  2  Halbsatz  1  HGB sind sie mit 

den betreffenden Altersversorgungsverpflichtungen zu saldieren, so dass sich eine  

Nettorückstellung in Höhe von null € ergibt. 
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Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen 

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkenn-

baren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen 

mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem, von der Deutschen 

Bundesbank bekannt gegebenen, ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen 

Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Künftige Preis- und 

Kostensteigerungen werden berücksichtigt, soweit ausreichende objektive Hinweise für 

deren Eintritt vorliegen.  

Die Rückstellungen für Dienstjubiläen werden unter Anwendung versicherungsmathe-

matischer Grundsätze auf Basis der “Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck 

ermittelt. Zukünftig erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen werden berücksichtigt. Die 

Abzinsung der Rückstellung erfolgt mit dem von der Deutschen Bundesbank bekannt 

gegebenen durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre für eine ange-

nommene Restlaufzeit von 15 Jahren. Dieser beträgt 1,96 % (Vorjahr 1,74 %). Der Be-

rechnung wurde eine erwartete Lohn- und Gehaltssteigerung von 3,00 % (Vor-

jahr 3,00 %) zugrunde gelegt.  

 

Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 

 

Latente Steuern 

Latente Steuern ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden temporären Differenzen 

bzw. steuerlichen Verlustvorträgen:  

a) abweichenden Wertansätzen der Pensionsrückstellungen und anderen Rück-

stellungen (Sonstige Rückstellungen),  

b) Unterschieden bei der Währungsumrechnung (Forderungen und Verbindlichkei-

ten aus Lieferungen und Leistungen) sowie 

c) körperschaft- und gewerbesteuerliche Verlustvorträgen, soweit innerhalb der 

nächsten fünf Jahre eine Verlustverrechnung zu erwarten ist. 
 

Bei der Berechnung der latenten Steuern wird ein Steuersatz von 30,99 % verwendet. 

Dieser entspricht dem unternehmensindividuellen Steuersatz im Zeitpunkt des Abbaus 

der Differenzen. 

 

Die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung werden nicht abgezinst. 

Aktive und passive Steuerlatenzen werden miteinander verrechnet. Von dem Wahlrecht 
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des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wird kein Gebrauch gemacht und auf eine Aktivierung 

eines Aktivüberhangs verzichtet. 

 

Währungsumrechnung 

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs 

zum Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst. Kurzfristige Fremdwährungsforderungen 

bzw. -verbindlichkeiten werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umge-

rechnet. Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 

wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umge-

rechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde dabei das Realisations-

prinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 

Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet.  

 

III. Erläuterungen zur Bilanz 

 

Anlagevermögen 

Die Entwicklung der Bruttobuchwerte und der Abschreibungen der einzelnen Posten des 

Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Bestandteil des Anhangs) dargestellt.  

 

Ausleihungen an Gesellschafter 

Unter den Finanzanlagen werden im Wesentlichen Ausleihungen an die Gesellschafterin 

COMPO Holding GmbH, Münster, in Höhe von T€ 51.454 (Vorjahr T€ 51.454) ausge-

wiesen.
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Angaben zum Anteilsbesitz 

Gesellschaft Ort Land Anteil 
 am 
EK 

EK  
31.12.24 

T€ 

Ergebnis 
 31.12.24  

T€ 

park GmbH* Rain Deutschland 100% 25 0 

Torf-und Humuswerk Uchte 
GmbH* 

Uchte Deutschland 100% -72 -76 

Torf-und Humuswerk Gnar-
renburg GmbH* 

Gnarrenburg Deutschland 100% 3.636 -97 

terrasan Haus + Gartenbe-
darf GmbH* 

Münster Deutschland 100% 64 0 

Humobakt GmbH* Rain Deutschland 100% 5.200 -53 

terrasan Erdenwerk GmbH Wien Österreich 100% 157 4 

terrasan CZ s.r.o. Prag Tschechien 100% 843 -10 

SIA Saldus Melioracija  Namiki Lettland 100% 966 26 

terrasan Hungaria  
Kereskedelmi Kft. 

Biatorbágy Ungarn 100% 168 59 

COMPO Austria Wien Österreich 100% 4.477 585 

Störk GmbH* Nauen Deutschland 100% -1.080 -63 

Propfe GmbH* Münster Deutschland 100% 540 0 

Salable - Importacao et 
Exportacao lda. 

Lissabon Portugal 100% 38 2 

terrasan Schweiz GmbH 
 

Zürich Schweiz 100% 20 0 

 

*Ergebnis vor Ergebnisabführung nach HGB 

Die Werte beziehen sich auf die für Zwecke des Konzernabschlusses der COMPO Con-

sumer GmbH, Münster, aufgestellten Konzernberichtspakete nach IFRS. 

 

Angaben zu den Umrechnungskursen 

  
 

Stichtagskurs 
 

Durchschnittskurs 

  
 

31.12.2024 
 

01.01.2024 - 31.12.2024 

Schweizer Franken 
 

0,94  0,95 

Tschechische Krone 
 

25,19  25,12 

Ungarischer Forint 
 

411,35  395,42 

Polnischer Zloty  4,28  4,31 

 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, 

eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.  
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Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus: 

   31.12.2024 31.12.2023 

   T€ T€ 

 

Konzerninternen Finanzverkehr (Cash 
Pool)  33.818 77.493 

 Liefer- und Leistungsverkehr  20.158 21.733 

 Ergebnisabführung  3.343 20.097 

   57.319  119.323  

 

Daneben bestehen Forderungen gegen die Gesellschafterin COMPO Holding GmbH in 

Höhe von T€ 9.697 (Vorjahr T€ 5.734) welche in Höhe von T€ 9.697 (Vorjahr  

T€ 5.495) aus Zinsen für das langfristige Darlehen resultieren. In der Vergleichsperiode 

resultierten diese ebenfalls in Höhe von T€ 239 aus dem konzerninternem Finanzver-

kehr.  

 

Rechnungsabgrenzungsposten 

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen erstmalig abgegrenzte 

Zinsen für die Finanzierung einer Produktionslinie. Diese belaufen sich zum Stichtag auf 

T€ 1.870 (Vorjahr T€ 0). Des Weiteren wurden Rechnungsabgrenzungsposten für ge-

zahlte Support- und Wartungsverträge, Nutzungsgebühren und sonstige Dienstleistun-

gen gebildet. 

 

Eigenkapital  

Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital der Ge-

sellschaft beträgt unverändert T€ 25.  
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Sonstige Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen setzten sich wie folgt zusammen: 

  31.12.2024 31.12.2023 

  T€ T€ 

Kundenbonus  21.266 18.551 

Verpflichtungen gegen Mitarbeiter  4.636 2.724 

Ausstehende Rechnungen  1.614 1.425 

Reklamationen/Retouren  920 730 

Rechtsstreitigkeiten   800 765 

Jahresabschlusskosten  195 183 

Übrige  1.199 1.200 

  30.630 25.578 

 

 

 

Die Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern in Höhe von T€ 4.636 

(Vorjahr T€ 2.724) resultieren im Wesentlichen aus noch nicht ausgezahlten Bonusan-

sprüchen, noch nicht in Anspruch genommene Urlaubstage sowie Jubiläumsrückstellun-

gen und Rückstellungen für Abfindungen/Freistellungen. 

 

Die übrigen sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 1.199 (Vorjahr T€ 1.200) resultie-

ren hauptsächlich aus Aufwendungen im Zusammenhang mit Vertragsstrafen bzw. Kon-

ventionalstrafen sowie aus einer Rückbauverpflichtung. 
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Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten gliedern sich in folgende Restlaufzeiten auf: 

 

 Restlaufzeit  

In T€ 
bis mehr als davon mehr  

1 Jahr 1 Jahre als 5 Jahre Gesamt 

     

Verbindlichkeiten aus 
    

Lieferungen und Leistungen 22.294 0 0 22.294 

(Vorjahr) 18.846 0 0 18.846 

 

    

Verbindlichkeiten gegenüber 
    

verbundenen Unternehmen 57.577 84.082 0 141.659 

(Vorjahr) 123.392 79.788 0 203.180 

 
    

Sonstige Verbindlichkeiten 3.565 9.819 0 13.384 

(Vorjahr) 3.967 0 0 3.967 

 83.436 93.901 0 177.337 

146.205 79.788 0 225.993 

 

Im Geschäftsjahr 2024 hat die COMPO GmbH ein Finanzierungsgeschäft über T€ 9.981 

für eine Produktionslinie abgeschlossen, die eine Erweiterung der Fertigungstiefe bei 

festen Düngemitteln ermöglicht. Die Laufzeit des Finanzierungsgeschäfts beträgt fünf 

Jahre mit zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem weiteren Jahr und endet im 

Geschäftsjahr 2029. Der fixe Zinssatz liegt bei 7,82 % p.a. Vertraglich vereinbart wurde 

eine Ratenzahlung, bei der die Raten in fest geschriebenen Perioden in ihrer Höhe vari-

ieren. 

In diesem Zusammenhang beträgt der Buchwert der zum Stichtag als Sicherheiten über-

tragenen Vermögensgegenstände für sonstige Verbindlichkeiten 9.205 T€ (Vorjahr 0 

T€). Diese entfallen ausschließlich auf technische Anlagen und Maschinen.  
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Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus: 

 

   31.12.2024 31.12.2023 
 

  T€ T€ 

 
 
Konzerninternen Finanzverkehr (Cash Pool) 

  

43.643 58.321 

 
Verbindlichkeiten aus Liefer- und Leistungsverkehr 

 
13.933 

 
65.071 

Forderungen/ Verbindlichkeiten aus Darlehen 84.082 79.788 

 
 

 141.659 203.180 

 

 

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 

Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt: 

Länder (in €)   01.01.2024  01.01.2023  

  - 31.12.2024 - 31.12.2023 

Deutschland     134.154.235 124.768.090 

Österreich     19.334.224 17.907.470 

Frankreich     17.734.205 14.847.297 

Spanien     10.306.070 9.543.297 

Schweiz   9.429.365 8.468.045 

Belgien   8.570.756 6.684.512 

Polen     8.148.705 6.936.558 

Italien     2.692.589 2.765.309 

Ungarn   993.621 1.195.019 

Übrige   10.861.459 10.617.470 

    222.225.228 203.733.067 

     
 
Produkte (in €)   

 
            01.01.2024 

 
            01.01.2023 

Blumenerde   - 31.12.2024 - 31.12.2023 

    96.557.117 97.083.271 

Dünger     56.005.029 49.525.380 

Pflanzenschutz     48.918.786 38.367.124 

Rasensamen     10.060.240 8.087.418 

Sonstige/Dienstleistungen   10.683.877 10.669.874 

   222.225.228 203.733.067 
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Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus periodenfremden Er-

trägen aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 1.332 (Vorjahr T€ 1.192) 

sowie aus Erträgen aus Schadensersatz in Höhe von T€ 135 (Vorjahr T€ 233). Weiterhin 

bestehen Erträge aus Forschungszulagen in Höhe von T€ 1.107 (Vorjahr T€ 0). In der 

Vergleichsperiode resultierten die sonstigen betrieblichen Erträge im Wesentlchen aus 

dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von T€ 37.306. 

 

Aktivierte Eigenleistungen 

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von T€ 790 (Vorjahr T€ 291) handelt es sich 

um Kosten im Zusammenhang mit der Standorterweiterung Münster. 

 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Aufwendungen (in T€)   01.01.2024  01.01.2023  

  - 31.12.2024 - 31.12.2023 

Ausgangsfrachten     29.652 27.880 

Leasing   5.911                      3.752 
Werbekosten         4.169 3.397 

Fremdinformatik von Dritten     1.634                      1.413 
Beratungen/Gutachten   1.282                         762 

Versicherungsprämien    1.127 1.173 

Konventionalstrafen   988 592 
Wartungen/Reparaturleistungen   943                     1.000 

Fuhrpark   358 368 
Miete/Pachten                     348 316 

Registrierung   202 392 

Beiträge an Verbände/Vereine   146 181 
Marketing- und Druckkosten          135                      1.229 

Kundenschulungen   125 81 
Gebühren für Patente   88 106 

Weiterbildungen   81 104 

Telefonkosten   69 89 
Rechtsanwalts- und Notarkosten   65 1.369 

Werbeartikel   1 33 
Übrige         4.453                      3.607 

   51.777 47.844 
 

Wesentliche periodenfremde Aufwendungen sind wie im Vorjahr nicht enthalten. 

 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen mit T€ 181 (T€ 157) das laufende 

Geschäftsjahr 2024. Periodenfremder Ertrag aus Steuern für die Vorjahre beträgt  

T€ 332 (Vorjahr Aufwand T€ 1.077).  
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Die COMPO GmbH ist seit dem Geschäftsjahr 2023 in die steuerliche Organschaft der 

COMPO Consumer GmbH eingebunden.  

 

Sonstige Steuern 

Die sonstigen Steuern betreffen im Wesentlichen die Grunderwerbsteuern in Höhe von 

T€ -1 (Vorjahr T€ -106), Grundsteuern in Höhe von T€ 81 (Vorjahr T€ 81) sowie Umsatz-

steuer aus Sachzuwendungen in Höhe von T€ 71 (Vorjahr T€ 69). 

 

Gewinnverwendung 

Das Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 in 

Höhe von T€ 9.807 (Vorjahr T€ 60.595) wird aufgrund des Beherrschungs- und Ergeb-

nisabführungsvertrags an die COMPO Holding GmbH abgeführt. Eine entsprechende 

Verbindlichkeit gegenüber der Gesellschafterin wurde erfasst. 

 

V. Sonstige Angaben 

 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen    31.12.2024 31.12.2023  

    T€ T€  

Bestellobligo aus erteilten Aufträgen  23.861 28.006 
davon fällig im Folgejahr  23.861 28.006  
     
Verpflichtungen aus langfristigen Miet-, Leasing     
und Serviceverträgen    85.836 89.427  
-     davon bis ein Jahr    7.662 7.272  

-     davon über ein Jahr     .19.219 .19.463  

-     davon mehr als fünf Jahre    58.955 62.691  
 

Bei den sonstigen finanziellen Verpflichtungen gem. § 285 S.1 Nr. 3a HGB n. F. handelt 

es sich mit T€ 85.836 (Vorjahr T€ 89.427) um Verpflichtungen aus Miet- und Leasing-

verträgen. Der Vorteil dieser Miet- oder Leasinggeschäfte besteht insbesondere in der 

geringeren Kapitalbindung. Zudem muss im Falle der Beendigung der Verträge das Ver-

wertungsrisiko nicht getragen werden. Risiken bestehen in der langfristigen Bindung an 

die jeweiligen Vertragspartner. Ferner besteht ggf. zum Ende der jeweiligen Vertrags-

laufzeiten das Risiko, dass keine Einigung über die Verlängerung der Verträge erzielt 

werden kann. Anzeichen für das Bestehen konkreter Risiken sind jedoch zurzeit nicht 

gegeben. 
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Haftungsverhältnisse 

Es besteht ein Vertrag über einen Avalrahmen, z.B. zur Absicherung von Renaturie-

rungsverpflichtungen auf Ebene der Tochtergesellschaften Torf- und Humuswerk Uchte 

GmbH, Uchte, in Höhe von T€ 2.055 (Vorjahr T€ 1.973) bzw. Torf- Humuswerk Gnarren-

burg GmbH, Gnarrenburg, in Höhe von T€ 603 (Vorjahr T€ 781) mit der Commerzbank. 

Weitere Haftungsverhältnisse existierten zum Abschlussstichtag nicht. Dadurch, dass 

bereits auf Ebene der Tochtergesellschaften Rückstellungen für Renaturierung in aus-

reichender Höhe gebildet wurden, ist derzeit nicht mit einer Inanspruchnahme zu rech-

nen. 

 

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 

 

 

2024  2023 
  

    

Gewerbliche Arbeitnehmer 182  174 

Angestellte 231  220 

    

 413   394 

 

 

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen 

Im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit unterhält die Gesellschaft Geschäftsbezie-

hungen zu zahlreichen Unternehmen, darunter auch verbundenen Unternehmen, die als 

nahestehende Unternehmen gelten. Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen um-

fassen den Finanz- sowie den Lieferungs- und Leistungsverkehr. Sämtliche Geschäfte 

mit nahe stehenden Unternehmen und Personen werden zu marktüblichen Bedingungen 

abgewickelt. 

 

Mitglieder der Geschäftsführung 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren folgende Personen zu Geschäftsführern bestellt: 

• Stephan Engster – Dipl. Betriebswirt, Chief Executive Officer 

• Anton Staals - Dipl.-Volkswirt / Dipl.-Betriebswirt, Chief Finance Officer 

 

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird auf eine Angabe zur Vergütung der Geschäftsführung 

verzichtet. 
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Konzernverhältnisse 

Eine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzern-

lageberichts für den Teilkonzern der COMPO GmbH besteht nach § 291 HGB nicht, da 

die COMPO GmbH und ihre Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der COMPO 

Consumer GmbH einbezogen werden und kein Antrag von Minderheitsgesellschaftern 

zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nach § 291 Abs. 3 Nr. 2 HGB vorliegt sowie 

die weiteren Voraussetzungen des § 291 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 sowie Nr. 4 erfüllt sind. 

Die COMPO Consumer GmbH stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größ-

ten Kreis an Unternehmen auf. Der Konzernabschluss der COMPO Consumer GmbH 

wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht 

und im Unternehmensregister veröffentlicht. Der befreiende Konzernschluss wird nach 

den von der EU übernommenen IAS/IFRS aufgestellt.  

 

Gesamthonorar des Abschlussprüfers  

Das für das Geschäftsjahr berechnete Honorar des Abschlussprüfers wird nicht angege-

ben, da es in den Angaben im Konzernabschluss der COMPO Consumer GmbH enthal-

ten ist. 

 

Nachtragsbericht 

Nach Einschätzung der Geschäftsführung haben die aktuellen geopolitischen Entwick-

lungen und die damit einhergehenden gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen kei-

nen wesentlichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf der Gesellschaft. 

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 

sind nicht bekannt.  

 

 

Münster, 12. Mai 2025 

 

COMPO GmbH, Münster 

 

 

 

Stephan Engster  Anton Staals                          

  

21



 



En
tw

ic
kl

un
g 

de
s 

A
nl

ag
ev

er
m

ög
en

s 
zu

m
 3

1.
 D

ez
em

be
r 2

02
4

01
.0

1.
20

24
Zu

ga
ng

A
bg

an
g

U
m

bu
ch

un
ge

n
31

.1
2.

20
24

01
.0

1.
20

24
Zu

ga
ng

 
A

bg
an

g
31

.1
2.

20
24

31
.1

2.
20

24
31

.1
2.

20
23

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
I.

Im
m

at
er

ie
lle

 V
er

m
ög

en
sg

eg
en

st
än

de
1.

En
tg

el
tli

ch
 e

rw
or

be
ne

 K
on

ze
ss

io
ne

n 
un

d
äh

nl
ic

he
 R

ec
ht

e 
un

d 
W

er
te

28
.1

19
.6

53
,9

6
18

9.
68

1,
21

61
.1

21
,2

8
0,

00
28

.2
48

.2
13

,8
9

12
.4

25
.6

64
,9

6
2.

04
6.

31
7,

21
61

.0
28

,2
8

14
.4

10
.9

53
,8

9
13

.8
37

.2
60

,0
0

15
.6

93
.9

89
,0

0
2.

G
el

ei
st

et
e 

An
za

hl
un

ge
n

94
.2

08
,8

6
27

4.
36

5,
60

0,
00

-2
2.

17
0,

00
34

6.
40

4,
46

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

34
6.

40
4,

46
94

.2
08

,8
6

28
.2

13
.8

62
,8

2
46

4.
04

6,
81

61
.1

21
,2

8
-2

2.
17

0,
00

28
.5

94
.6

18
,3

5
12

.4
25

.6
64

,9
6

2.
04

6.
31

7,
21

61
.0

28
,2

8
14

.4
10

.9
53

,8
9

14
.1

83
.6

64
,4

6
15

.7
88

.1
97

,8
6

II.
Sa

ch
an

la
ge

n
1.

G
ru

nd
st

üc
ke

, g
ru

nd
st

üc
ks

gl
ei

ch
e 

R
ec

ht
e 

un
d 

Ba
ut

en
ei

ns
ch

lie
ßl

ic
h 

de
r B

au
te

n 
au

f f
re

m
de

n 
G

ru
nd

st
üc

ke
n

5.
09

7.
41

5,
68

4.
99

7.
18

2,
58

0,
00

86
0.

68
0,

29
10

.9
55

.2
78

,5
5

4.
46

2.
39

0,
41

23
3.

11
2,

87
0,

00
4.

69
5.

50
3,

28
6.

25
9.

77
5,

27
63

5.
02

5,
27

2.
Te

ch
ni

sc
he

 A
nl

ag
en

 u
nd

 M
as

ch
in

en
19

.4
71

.5
88

,1
8

7.
18

6.
78

2,
68

10
7.

16
7,

13
3.

66
5.

10
8,

37
30

.2
16

.3
12

,1
0

14
.4

56
.7

65
,1

8
96

1.
47

9,
05

10
7.

16
7,

13
15

.3
11

.0
77

,1
0

14
.9

05
.2

35
,0

0
5.

01
4.

82
3,

00
3.

An
de

re
 A

nl
ag

en
, B

et
rie

bs
- u

nd
 G

es
ch

äf
ts

au
ss

ta
ttu

ng
4.

19
3.

05
4,

22
1.

83
8.

28
0,

34
40

5.
48

3,
98

16
5.

85
4,

87
5.

79
1.

70
5,

45
3.

67
7.

58
6,

22
50

8.
29

5,
21

38
9.

42
9,

98
3.

79
6.

45
1,

45
1.

99
5.

25
4,

00
51

5.
46

8,
00

4.
G

el
ei

st
et

e 
An

za
hl

un
ge

n 
un

d 
An

la
ge

n 
im

 B
au

4.
80

0.
63

6,
33

3.
01

4.
77

0,
90

0,
00

-4
.6

69
.4

73
,5

3
3.

14
5.

93
3,

70
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
3.

14
5.

93
3,

70
4.

80
0.

63
6,

33
33

.5
62

.6
94

,4
1

17
.0

37
.0

16
,5

0
51

2.
65

1,
11

22
.1

70
,0

0
50

.1
09

.2
29

,8
0

22
.5

96
.7

41
,8

1
1.

70
2.

88
7,

13
49

6.
59

7,
11

23
.8

03
.0

31
,8

3
26

.3
06

.1
97

,9
7

10
.9

65
.9

52
,6

0
III

.F
in

an
za

nl
ag

en
1.

An
te

ile
 a

n 
ve

rb
un

de
ne

n 
U

nt
er

ne
hm

en
37

.5
87

.3
22

,6
4

0,
00

0,
00

0,
00

37
.5

87
.3

22
,6

4
13

.5
94

.0
82

,2
8

0,
00

0,
00

13
.5

94
.0

82
,2

8
23

.9
93

.2
40

,3
6

23
.9

93
.2

40
,3

6
2.

Au
sl

ei
hu

ng
en

 a
n 

ve
rb

un
de

ne
 U

nt
er

ne
hm

en
51

.7
25

.8
26

,0
0

0,
00

0,
00

0,
00

51
.7

25
.8

26
,0

0
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
51

.7
25

.8
26

,0
0

51
.7

25
.8

26
,0

0
89

.3
13

.1
48

,6
4

0,
00

0,
00

0,
00

89
.3

13
.1

48
,6

4
13

.5
94

.0
82

,2
8

0,
00

0,
00

13
.5

94
.0

82
,2

8
75

.7
19

.0
66

,3
6

75
.7

19
.0

66
,3

6
15

1.
08

9.
70

5,
87

17
.5

01
.0

63
,3

1
57

3.
77

2,
39

0,
00

16
8.

01
6.

99
6,

79
48

.6
16

.4
89

,0
5

3.
74

9.
20

4,
34

55
7.

62
5,

39
51

.8
08

.0
68

,0
0

11
6.

20
8.

92
8,

79
10

2.
47

3.
21

6,
82

C
O

M
PO

 G
m

bH
, M

ün
st

er

A
ns

ch
af

fu
ng

s-
 b

zw
. H

er
st

el
lu

ng
sk

os
te

n
A

bs
ch

re
ib

un
ge

n
R

es
tb

uc
hw

er
te

23



 



BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die COMPO GmbH, Münster

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der COMPO GmbH, Münster, – bestehend aus der Bilanz zum

31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis

zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der

beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vor-

schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der

Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar

bis zum 31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-

schlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unterneh-

men unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-

chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit

diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-

weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresab-

schluss zu dienen.

1

DEE00140651.1.1

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt

Unter Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB wurde kein Lagebe-

richt aufgestellt. Im Zeitpunkt der Beendigung unserer Abschlussprüfung konnte nicht abschlie-

ßend beurteilt werden, ob die Befreiungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB zu Recht in Anspruch ge-

nommen worden ist, weil die Voraussetzungen nach § 264 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 Buchst. c) bis e) HGB

ihrer Art nach erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt werden können. Unser Prüfungsurteil zum



Jahresabschluss ist diesbezüglich nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi-

ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu

ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen

(d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-

tümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-

schluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
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vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage

dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-

sen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-



schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko,
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-
deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen
der Gesellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren.
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann.

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
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fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich

etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststel-

len.
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Düsseldorf, den 12. Mai 2025

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mirsad Grizovic ppa. David Schneider
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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